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1. Allgemeine Voraussetzungen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) muss der/die 

Jugendliche sowie das Personal vom Jugendtreff fernbleiben und auf jeden Fall zu Hause 

bleiben.  

• Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette wird dokumentiert, welche Person(en) 

wann und wie lange im Jugendtreff waren. Hierfür ist das einchecken per Luca-App 

erforderlich. Durch das Scannen des QR-Codes checkst du ein. Nur das Gesundheitsamt 

kann (und auch nur nach Freigabe der Check-in-Datensätze durch Mitarbeiter*innen des 

Jugendtreffs) deinen QR-Code entschlüsseln und dich über einen möglichen Kontakt zu 

einer infizierten Person informieren. Nach spätestens vier Wochen werden deine Check-ins 

gelöscht. 

 

 

2. Verhaltensregeln 

• Gründliche Händehygiene Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes 

Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen. 



• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Fenster dauerhaft geöffnet lassen / Türen stehen möglichst offen 

 Outdoor keine Verplfichtung zum Tragen der Maske 

 Indoor bei einer Inzidenz <50 ohne Maske 

 Indoor bei einer Inzidenz > 50: Maskenpflicht 

 

 2. Raumhygiene: Aufenthaltsräume und Flure  

Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen Fenster 

nur zu kippen sind). Mehrmals täglich wird eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten durchgeführt. Die genutzten Räume 

werden mit den üblichen Reinigungsmitteln besonders gründlich und in stark frequentierten 

Bereichen täglich gereinigt:  

Dies sind zum Beispiel:  

• Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 

• Treppen- & Handläufe, Lichtschalter, Tische, Stühle, Controller etc. nach dem Spielen 

  

3. Hygiene im Sanitärbereich  

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Am Eingang der 

Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 

Toilettenräumen stets nur eine Person aufhalten darf.  

 

4. Meldepflicht 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist dem Personal von den Erkrankten bzw. 

deren Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal. Aufgrund der 

Coronavirus-Meldepflichtverordnung  ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung 

als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. 
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